
 III.  Resolutionen – Ausschuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) 189 

 

sammlung zur Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der 
Aktionsprogramme der Konferenzen der Vereinten Nationen, an 
denen diese Hoheitsgebiete ursprünglich als Beobachter teilge-
nommen hatten, sowie an der Arbeit des Wirtschafts- und Sozial-
rats und seiner Nebenorgane teilzunehmen; 

 18. erinnert an ihre Resolution 53/189 vom 15. Dezember 
1998, in der sie unter anderem gefordert hat, dass die den regio-
nalen Wirtschaftskommissionen angeschlossenen Mitglieder im 
Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalversammlung an 
der Sondertagung der Versammlung zur Überprüfung und Be-
wertung der Umsetzung des Aktionsprogramms für die nachhal-
tige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
lungsländern sowie an dem Vorbereitungsprozess dafür teilneh-
men und dabei den gleichen Beobachterstatus genießen wie an-
lässlich der vom 25. April bis 6. Mai 1994 in Bridgetown abge-
haltenen Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der 
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern; 

 19. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Anerken-
nung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu dieser 
Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonderausschuss 
auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordinierung der Po-
litiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zur Durch-
führung der einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
zu erwägen; 

 20. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekretär 
regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

 21. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Lei-
tungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen und der 
den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institu-
tionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erforderlichen Maß-
nahmen zu ihrer Durchführung treffen können, und ersucht den 
Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolu-
tion Bericht zu erstatten; 

 22. ersucht den Sonderausschuss, diese Frage auch weiter-
hin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer fünfund-
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/86 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/582)  

54/86. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Ge-
biete ohne Selbstregierung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/63 vom 3. Dezember 
1998, 

 nach Prüfung des gemäß ihrer Resolution 845 (IX) vom 
22. November 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs über 
von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungs-
möglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbstregie-
rung111, 

 im Bewusstsein der Bedeutung, die der Förderung des bil-
dungsmäßigen Fortschritts der Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung zukommt, 

 fest davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, auch weiterhin 
Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser Angebote 
zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Schüler und Studen-
ten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an Bildungs- und 
Ausbildungshilfe gedeckt werden kann, sowie die Auffassung 
vertretend, dass Schüler und Studenten in diesen Gebieten ermu-
tigt werden sollten, solche Angebote zu nutzen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs111; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung ge-
stellt haben; 

 3. bittet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen Gebiete, 
die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit erlangt 
haben, jetzt und auch künftig großzügig Studien- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten anzubieten und den künftigen Schülern und 
Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur Verfügung zu stellen; 

 4. fordert die Verwaltungsmächte nachdrücklich auf, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame Maß-
nahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von Infor-
mationen über die von den Staaten angebotenen Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendigen Ein-
richtungen bereitzustellen, damit die Schüler und Studenten diese 
Angebote nutzen können; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten; 

 6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für 
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker auf diese 
Resolution. 

RESOLUTION 54/87 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/584)  

54/87. Westsaharafrage 

 Die Generalversammlung, 

 nach eingehender Behandlung der Westsaharafrage, 

 
111 A/54/267. 




